
Preise 2012  wsv-Gästehaus 
 
 
Preise für Gruppen ab 20 Personen inklusive Benutzung der Kleinturnhalle und Sau-
na exklusive Bettwäsche (eigene Bettwäsche kann mitgebracht werden). 
 
Spezieller Preis für Schulklassen  
bei Belegung innerhalb der Woche: 
 

Ü/F    HP   VP 
pro Person pro Tag           10,50 €  15,50 €  19,50 € 
 
 
Preise für Vereine, Organisationen: 
 

Ü/F    HP   VP 
pro Person pro Tag           13,50 €  19,50 €  23,50 € 
 
 
Preise für Privatpersonen: 

Ü/F    HP   VP 
pro Person pro Tag           14,50 €  20,50 €  24,50 € 
 
 
 
Allgemeine Bedingungen 

• Leihgebühr Bettwäsche: 5,60 Euro 
• Eine Übernachtung ist erst ab 10 Personen möglich. 
• Für Gruppen unter 20 Personen wird ein Unterbelegungszuschlag von 50,- Euro 

erhoben. 
• Bei nur einer Übernachtung wird ein Zuschlag von 2,50 Euro je Gast erhoben. 
• Sonderwünsche zur Verpflegung können mit der Heimleitung abgesprochen wer-

den (z. T. gegen Aufpreis). 
• Das Haus ist besenrein zu hinterlassen. Die Endreinigung übernehmen wir. Soll-

ten Sie bei einem längeren Aufenthalt eine Zwischenreinigung der sanitären Anla-
gen wünschen, müssen Sie mit weiteren Kosten in Höhe von 29,00 Euro inkl. 
MwSt. pro Reinigung rechnen.  

• Die Hausordnung gilt es zu befolgen. 

 

westdeutscher skiverband e.v. 
Geschäftsstelle 
Reservierungen 
Heike Engelhardt 
Postfach 1550 
58531 Meinerzhagen 
Tel.: 023 54-92 82 22 
E-Mail: breitensport@wsv-ski.de 



 

 

HAUSORDNUNG 
für das Gästehaus des 

westdeutschen skiverbandes e.v. 
 

Liebe Gäste, 
 
wir hoffen, Sie hatten eine gute Anreise und wünschen Ihnen bereits heute einen angenehmen 
Aufenthalt im Gästehaus des westdeutschen skiverbandes in Meinerzhagen. 
Damit das Gästehaus auch für die kommenden Gruppen und Schulklassen gut erhalten bleibt,  
bitten wir einige Punkte zu beachten: 
 
 
Allgemeines 
 
1.  Die Hausordnung dient der Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit im Gästehaus mit 

Nebenanlagen; die Beachtung liegt daher im eigenen Interesse eines jeden Gastes. 
 
2.  Mit der Ankunft im Gästehaus und der Anmeldung bei der Gästehausleitung unterwirft sich 

der Besucher den Bestimmungen der Hausordnung, sowie aller sonstigen zur 
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen. 

 
3.  Bei Veranstaltungen der Gruppe ist der Leiter oder verantwortliche Vertreter, oder bei 

Benutzung durch Schulklassen der aufsichtsführende Lehrer(in), für die Beachtung der 
Hausordnung mit verantwortlich. 

 
4. Falls nicht anders vereinbart, gelten folgende Essenszeiten : 
 
        8.00 Uhr Frühstück 
      12.30 Uhr Mittagessen 
      18.00 Uhr Abendbrot 
 
 
Aufsicht 
 
1.  Neben der Aufsichtspflicht der Leiter, Begleiter und Gruppenhelfer hat die 

Gästehausleitung und vertretungsberechtigte Personen des wsv ein allgemeines 
Aufsichtsrecht und eine Aufsichtsverpflichtung. Sie haben für die Einhaltung der 
Hausordnung zu sorgen und sind befugt Personen, die die Sicherheit und Ordnung 
gefährden und trotz Ermahnung gegen die Bestimmungen dieser Hausordnung verstoßen, 
zeitweise oder dauernd aus dem Gästehaus zu verweisen.  

 
2.  Im Falle einer Verweisung bleibt der Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Gebühr  

bestehen. 



 

Verhalten 
 
1.  Die Benutzung des Hauses mit allen Nebenräumen und Anlagen steht grundsätzlich 

jedermann frei. Personen, deren Verhalten eine Störung der Betriebssicherheit und des 
Betriebes erwarten lässt, kann die Gästehausleitung und Vertreter des wsv den Zutritt zum 
Gebäude untersagen. 

 

2. Der Aufenthaltsraum steht täglich bis 23.00 Uhr zur Verfügung (ab 22.00 Uhr bitte 
Zimmerlautstärke). 

 

3. In der Mittagszeit vom 12.00-13.30 Uhr bitten wir um ruhiges Verhalten - auch auf der 
Spielwiese. 

 

4. Im Flur bei den Schlafräumen befindet sich ein Telefon. Mit diesem Telefon können 
         Sie alle Festnetznummer innerhalb Deutschlands erreichen oder sich unter der  
         Tel.- Nr. 02354-928234  anrufen lassen.  
 

5. Die Spiele im Aufenthaltsraum sind pfleglich zu behandeln und nach jeder Benutzung 
aufzuräumen. Der Billardtisch ist sehr empfindlich und der Bezugsstoff nicht aus Asphalt. 
Bitte Vorsicht! 

 

6. Die Turnhallenbenutzung ist nur in Turnschuhen mit heller Sohle und zwischen 10.00 und 
22.00 Uhr gestattet. 

 

7.  Die Gäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrecherhaltung 
der Sicherheit und Ordnung zuwiderläuft. 

 

8.  In dem Gästehaus und allen Einrichtungen ist nicht gestattet 
a) der Aufenthalt von Tieren 
b) ruhestörender Lärm 
c) Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke. Ausnahmen regelt die 

 Gästehausleitung 
d) Rauchen innerhalb des Gebäudes 

 

9.  Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten oder Durchfallerkrankungen bitten wir Sie sofort 
die Gästehausleitung zu informieren, um Desinfektionsmaßnahmen in die Wege leiten zu 
können.  

 

10.  Das Betreten der Schanzen ist verboten! 
 

11. Die Mattensprungschanze ist kein Spielzeug!  Die Springer können sich schwerste 
Verletzungen zuziehen, wenn an der Schanze irgendwie manipuliert wird. Also, bitte 
Finger weg von der Schanze! 

 

12. Keine Gegenstände oder Abfälle aus den Zimmerfenstern werfen! 
 
13. Sollten Sie bei einem längeren Aufenthalt eine Zwischenreinigung der sanitären Anlagen 

wünschen, müssen Sie mit weiteren Kosten in Höhe von 29,00 Euro inkl. MwSt. pro 
Reinigung rechnen. 

 
 
 



 

Am Tag der Abreise 
 
1.  Bitte ziehen Sie die Betten ab und legen Sie die Bettwäsche vor die Zimmertüren. 
 
2.  Bitte hinterlassen Sie die Zimmer besenrein!!!  
 
3.  Die Papierkörbe bitte vor die Tür stellen oder werfen Sie die Müllbeutel in den gelben 

Müllsammelbehälter.  
 
4.  Sollte nach Ihrer Abreise immer noch eine grobe Verschmutzung (Essenreste und grober 

Müll) der Räumlichkeiten vorliegen, so sehen wir uns gezwungen Ihnen die 
Reinigungskosten in Höhe von 100,- Euro + MwSt. in Rechnung zu stellen. 

 
 
 
Haftung 
 
1.  Bei Personen- und Sachschäden einschl. Verlust haftet der wsv nicht, es sei denn, dem 

wsv wird Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen. 
 
2.  Erleidet ein Gast während der Benutzung der Einrichtung oder außerhalb des Gebäudes 

eine Verletzung oder einen anderen Schaden und glaubt hieraus Ersatzansprüche ableiten 
zu können, so hat er die innerhalb 3 Tagen dem wsv mitzuteilen. Bei verspäteter Meldung 
können Schadensersatzansprüche ausgeschlossen werden. 

 
3.  Gefundene Gegenstände sind bei der Gästehausleitung abzugeben und werden als 

Fundsachen behandelt. 
 
4. Hausgäste haften für entstandene Schäden an festen und beweglichen Gütern incl. der 

Inneneinrichtung. 
 
 
 
 
Wünsche und Beschwerden 
 
Wünsche und Beschwerden der Gäste nimmt die Gästehausleitung oder Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle entgegen. Sie schaffen, wenn möglich, sofort Abhilfe. Weitergehende Wünsche 
oder Beschwerden können an das Präsidium des westdeutschen skiverbandes e.v., Butmicke 5, 
58540 Meinerzhagen gerichtet werden. 
 
 
 
westdeutscher skiverband e.v. 
Matthias Birkenholz, Präsident 
 


